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Selbstbeschaffung von Teilhabeleistungen
1. Das Wichtigste in Kürze
Leistungen zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen wie z.B. eine Schulbegleitung, ein Talker, ein Braille-Display, ein
Berufscoaching oder eine persönliche Assistenz, die Wohnen außerhalb einer Einrichtung ermöglicht, werden oft dringend
benötigt. Wenn die dafür zuständigen Kostenträger eine Teilhabeleistung nicht rechtzeitig bewilligen oder zu Unrecht
ablehnen, können die betroffenen Menschen mit Behinderungen sich unter Umständen die Leistung zunächst selbst
beschaffen und sich dann die Kosten erstatten lassen.

2. Selbstbeschaffung bei Systemversagen

2.1. Systemversagen

Wenn ein Mensch mit Behinderung  ein Recht auf eine Teilhabeleistung  hat, gelingt es nicht immer, die Leistung auch
rechtzeitig vom dafür zuständigen Kostenträger zu bekommen:

Es kommt vor, dass die Leistung so dringend notwendig ist, dass es nicht möglich ist abzuwarten, bis der Kostenträger
die Entscheidung getroffen hat.
Manchmal werden Leistungen unrechtmäßig abgelehnt.

Das Sozialsystem schafft es also nicht immer, den Bedarf eines Menschen mit Behinderung rechtzeitig zu decken. Das
System hat dann versagt.

2.2. Selbstbeschaffung

Selbstbeschaffung einer Teilhabeleistung bedeutet, dass ein Mensch mit Behinderung sich selbst darum kümmert, die
Leistung zu bekommen. Er kauft sich z.B. selbst einen Talker oder ein Braille-Display, stellt als Arbeitgeber selbst die
benötigten Assistenzkräfte ein, oder seine Eltern beauftragen selbst einen Träger, der Schulbegleitung  anbietet. Die
Kosten dafür lässt der Mensch mit Behinderung sich hinterher vom zuständigen Reha-Träger erstatten.

Für die Finanzierung der Selbstbeschaffung gibt es folgende Möglichkeiten:

Der Mensch mit Behinderung trägt die Kosten selbst aus seinem Einkommen oder Vermögen oder aus einem
Bankdarlehen.
Es finden sich andere Menschen, z.B. Angehörige, der Freundeskreis die bereit sind, die Kosten vorerst zu tragen.
Manche Leistungsträger (das sind die Anbieter sozialer Dienstleistungen wie z.B. Assistenzleistungen ) lassen sich
darauf ein, zunächst kostenlos tätig zu werden, wenn der Mensch mit Behinderung seinen Anspruch auf
Kostenerstattung gegen einen Reha-Träger  (= Kostenträger) an sie abtritt. Das heißt der Leistungsträger und der
Mensch mit Behinderung schließen einen Vertrag, bei dem der Mensch mit Behinderung sein Recht auf
Kostenerstattung durch den Kostenträger an den Leistungsträger abgibt. Im Gegenzug verpflichtet sich der
Leistungsträger, die Leistung zu gewähren. Dabei gibt es zwei Varianten:

Der Leistungsträger handelt auf eigenes Risiko, wenn also der Kostenträger am Ende nicht zahlt, erhält der
Leistungsträger auch kein Geld.
Der Leistungsträger vereinbart mit dem Menschen mit Behinderung, dass dieser die Leistungen bezahlen muss,
falls der Kostenträger die Kosten nicht erstattet, z.B. in Form einer Ratenzahlung.

2.3. Allgemeine Regelung zur Kostenerstattung bei Selbstbeschaffung wegen Systemversagen

Für alle Reha-Träger  gilt:

Selbstbeschaffte Leistungen müssen in der entstandenen Höhe erstattet werden, wenn

ein Reha-Träger eine   unaufschiebbare notwendige Leistung  nicht rechtzeitig erbringen konnte,
oder
eine notwendige Leistung  zu Unrecht abgelehnt hat.

2.4. Sonderregelung bei Leistungen vom Jugendamt
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Für den Träger der öffentlichen Jugendhilfe  gibt es eine Sonderregelung. Alle folgenden Voraussetzungen müssen
vorliegen:

Die leistungsberechtigte Person oder deren Vertretung muss dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe vor der
Selbstbeschaffung  den Bedarf mitgeteilt haben (Antragstellung), wenn das möglich ist. Ist es nicht möglich, so muss
sie es so schnell wie möglich mitteilen.
Die Voraussetzungen für die Gewährung der Hilfe (Näheres unter Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit
seelischen Behinderungen ) müssen vorgelegen haben.
Es muss unmöglich oder unzumutbar sein, auf die Leistung zu warten, bis die Entscheidung getroffen wird oder bis
über einen Widerspruch  oder eine Klage  gegen die Ablehnung entschieden wurde.

3. Fristenregelung für die Kostenerstattung selbstbeschaffter Leistungen
Wenn die Voraussetzungen einer Kostenerstattung bei Systemversagen nicht vorliegen, kann ggf. ein Reha-Träger zur
Kostenerstattung wegen Fristüberschreitung verpflichtet sein.

Die folgenden Fristenregelungen gelten nicht für die Träger der Eingliederungshilfe , der öffentlichen Jugendhilfe  und der
sozialen Entschädigung , aber für alle anderen Reha-Träger:

Kann der sog. leistende Reha-Träger (Näheres unter Teilhabeplanverfahren ) nicht innerhalb von 2 Monaten über den
Antrag entscheiden, muss er dem Menschen mit Behinderung oder dessen Vertretung auf den Tag genau mitteilen, wann
dieser die Entscheidung bekommt. Zudem muss er die Fristverlängerung begründen. Es sind nur folgende Gründe zulässig:

Fristverlängerung um max. 2 Wochen  um ein Gutachten  in Auftrag zu geben, wenn nachweislich früher keine
Person oder Stelle für die Begutachtung verfügbar ist.
Fristverlängerung um max. 4 Wochen , wenn der Gutachter schriftlich bestätigt, dass er so lange braucht.
Fristverlängerung um die Zeit der "fehlenden Mitwirkung"  beim Antragsteller, also wenn er z.B. Unterlagen nicht
einreicht oder Termine nicht wahrnimmt.

Erfolgt keine solche Mitteilung oder liegt  kein zureichender Grund vor, gilt der Antrag als genehmigt. Der Fachbegriff
dafür ist " Genehmigungsfiktion". Der Mensch mit Behinderung kann sich dann die Leistung selbst beschaffen und der
Reha-Träger muss zahlen (§ 18 Abs. 3 f. SGB IX).

Es gibt aber eine Ausnahme:

Die Kosten für eine selbstbeschaffte Leistung werden nicht erstattet, wenn und soweit der Mensch mit Behinderung oder
dessen Vertretung wusste oder hätte wissen können und müssen, dass kein Anspruch auf Bewilligung der
selbstbeschafften Leistungen bestanden hätte (sog. Böswilligkeit). Dadurch soll Rechtsmissbrauch verhindert werden.
Im Zweifel muss der Reha-Träger, der die Kosten erstatten soll, die Böswilligkeit vor Gericht beweisen. Das wird nicht
gelingen, wenn ein Mensch mit Behinderung oder dessen Vertretung die Leistung erst nach fachlicher Beratung selbst
beschafft hat. Eine unabhängige Teilhabeberatung  muss dafür ausreichen. Es kann nicht verlangt werden, dass Betroffene
immer erst anwaltliche Beratung einholen.

4. Antrag auf Kostenerstattung nach Selbstbeschaffung
Den Antrag auf Kostenerstattung nach einer Selbstbeschaffung können Betroffene formlos beim Kostenträger stellen.
Enthalten muss der Antrag

eine Erklärung, warum genau die Leistung selbst beschafft wurde (Systemversagen oder Fristüberschreitung)
die Rechnungen bzw. Arbeitsverträge und Zahlungsnachweise.

Betroffene sollten damit rechnen, dass solche Kostenerstattungsanträge zunächst abgelehnt werden. Gegen die Ablehnung
ist ein Widerspruch  und bei weiterer Ablehnung eine Klage  ratsam. Sollte über den Antrag 6 Monate lang nicht
entschieden werden (bei Zuständigkeit des Trägers der Jugendhilfe 3 Monate), kommt eine sog. Untätigkeitsklage in
Betracht. Für Widersprüche und Klagen in diesem Zusammenhang fallen keine Verfahrenskosten oder Gerichtskosten an.
Wer sich damit verbundene Anwaltskosten nicht leisten kann, kann Beratungshilfe  und/oder Prozesskostenhilfe
beantragen.

5. Gerichtsverfahren als Alternative zur Selbstbeschaffung
Viele Menschen mit Behinderungen haben nicht die Möglichkeit, sich eine Leistung selbst zu beschaffen. Ihnen fehlen die
finanziellen Mittel dafür und es steht auch kein Träger zur Verfügung, der auf eigenes Risiko zunächst ohne Vergütung tätig
werden will.

Solange der zuständige Kostenträger nicht entschieden hat, bekommen sie auch die nötige Teilhabeleistung nicht. Wird
ihnen einen Leistung abgelehnt, können sie Widerspruch  einlegen, aber so lange über diesen nicht entschieden wurde,
bekommen sie ebenfalls noch keine Leistung.

Als Alternative zur Selbstbeschaffung haben diese Menschen die Möglichkeit, ihren Anspruch gerichtlich durchzusetzen,
https://www.betanet.de/pdf/1642 Seite 2 von 3

file:///tmp/{{link_url::211|urlattr}}
file:///tmp/{{link_url::354|urlattr}}
file:///tmp/{{link_url::1646|urlattr}}
file:///tmp/{{link_url::464|urlattr}}
file:///tmp/{{link_url::1660|urlattr}}
file:///tmp/{{link_url::211|urlattr}}
file:///tmp/{{link_url::1376|urlattr}}
file:///tmp/{{link_url::1440|urlattr}}
file:///tmp/{{link_url::1431|urlattr}}
file:///tmp/{{link_url::1646|urlattr}}
file:///tmp/{{link_url::464|urlattr}}
file:///tmp/{{link_url::1658|urlattr}}
file:///tmp/{{link_url::323|urlattr}}
file:///tmp/{{link_url::1646|urlattr}}


z.B. über ein gerichtliches Eilverfahren oder eine Untätigkeitsklage.

Diese Verfahren sind für die betroffenen Menschen mit Behinderung gerichtskostenfrei, aber die Anwaltskosten müssen
zunächst selbst gezahlt werden und können nur erstattet werden, wenn das Verfahren gewonnen wird. Damit auch finanziell
Bedürftige sich anwaltlich helfen lassen können, können sie Beratungshilfe  und/oder Prozesskostenhilfe  beantragen.

6. Risiken bei Selbstbeschaffung oder einem Gerichtsverfahren
Wenn Betroffene sich eine Leistung selbst beschaffen, besteht das Risiko, dass sie das ausgelegte Geld für die Leistung
nicht zurückbekommen. Wer diesen Weg geht, sollte sich dessen bewusst sein.

Bei einem gerichtlichen Eilverfahren trifft das Gericht nur eine vorläufige Entscheidung, das heißt es kann sein, dass
Betroffene dann hinterher das Geld für die gewährte Leistung dem Kostenträger erstatten müssen. Auch dieses
Schuldenrisiko sollte Betroffenen bekannt sein.

Bei einer Untätigkeitsklage besteht ein solches Risiko nicht. Hier verpflichtet lediglich das zuständige Gericht den
Kostenträger dazu, endlich zu entscheiden oder es entscheidet selbst, ob die Leistung gewährt wird oder nicht.

7. Praxistipps
Schließen Sie möglichst frühzeitig eine Rechtsschutzversicherung  ab, die das Sozialrecht abdeckt, denn die
Versicherungsverträge regeln meist, dass es eine Wartezeit gibt, innerhalb der die Versicherung noch nicht zahlen
muss.
In der Regel übernehmen Rechtsschutzversicherungen nicht  die Kosten für anwaltliche Beratung und Vertretung vor
und/oder im Antragsverfahren, sondern erst für einen Widerspruch oder eine Klage.

8. Wer hilft weiter?
Unabhängige Teilhabeberatung  und ggf. eine im Sozialrecht tätige Rechtsanwaltskanzlei

9. Verwandte Links
Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen

Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischen Behinderungen

Rehabilitation > Zuständigkeit

Widerspruch im Sozialrecht

Widerspruch Klage Berufung
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